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Veranlassung/ Vorbemerkung

Das Ingenieurbüro Reinberg, Lübeck, wurde anhand vorhandenen Datenmateriales beauf-

tragt, zu ermitteln, ob durch die o.a. geplante Baumaßnahme hinsichtlich des Landschafts-

schutzes nachteilige Auswirkungen auf das angrenzende „Stapelfelder Moor“ (Landschafts-

schutzgebiet) durch ein möglicherweise verändertes Wasserdargebot zu befunden sind.

Für die Bearbeitung wurde das Ökologisches Gutachten Stapelfelder Moor vom 10.12.1976

von dem Diplom-Geographen D. Glitz als pdf-Datei von der Gosch-Schreyer-Partner Ingeni-

eurgesellschaft mbH, Bad Oldesloe, übermittelt zur Verfügung gestellt.

Außerdem ist die geotechnische Beurteilung vom 24.10.2016 B229416 IB Reinberg Bestand-

teil dieser Ausarbeitung.

Nördlich der Rahlstedter Straße bzw. dem Stellauer Weg befindet sich das zu erschließende

Baugebiet. Das Gelände fällt grundsätzlich von Norden nach Süden zum vorhandenen Gewer-

begebiet (Barsbüttel Nord) hin ab. Weiter nördlich grenzt an die geplante Erschließung das

Naturschutzgebiet „Stapelfelder Moor“, dessen offene Wasseroberfläche auf ca. 41müNHN

und somit lediglich ca. 1 bis 2m unter den angrenzenden Geländehöhen der hier untersuch-

ten Flächen liegt; die Entfernung zwischen dem offenen Wasserspiegel des Moores und der

Gewerbegebietsmitte beträgt rund 600m.

Die hauptsächliche Aufgabe eines hydrogeologischen Gutachtens ist die Beschreibung von

Boden- und besonders von Grundwasserverhältnissen. Grundsätzlich wird dabei der Grund-

wasserleiter und -nichtleiter, die Tiefenlage des Grundwasserspiegels sowie dessen Schwan-

kungsbereiche anhand von Karten, Grundwasserstandsmessungen und Geländeuntersuchun-

gen ermittelt. Für die anstehenden Böden werden hydrogeologische Bodenkennwerte zur

Durchlässigkeit k [m/s] und die Transmissivität (Profildurchlässigkeit) [m²/s] angegeben, sowie

aus Grundwasserdaten z.B. Strömungsverhältnisse ermittelt.

In dieser Ausarbeitung werden aufgrund der eigentlich „falschen“ Fragestellung diese Inhalte

eines hydrogeologischen Gutachtens nicht behandelt, da in diesem Fall lediglich mögliche

oberflächenbedingten aufgestauten Niederschlagswasser im Bebauungsgebiet den Wasser-

haushalt des Naturschutzgebietes beeinflussen könnten.

Bodenmechanische Ergebnisse

Nach Auswertung geologischer Karten befindet sich das Untersuchungsgebiet in einer Auf-

schüttungslandschaft (Grundmoräne) der Saale-Kaltzeit und ist geprägt von Geschiebelehm
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und -mergel, in denen einzelne Einschlüsse von glazifluviatilen Sanden und Kiesen möglich

sind.

Zur orientierenden Erkundung der Baugrundverhältnisse (nicht angedacht diese Fragestellung

zu beantworten) wurden im Oktober 2016 zehn Kleinrammbohrungen (n. DIN 4021/22 475-1,

DN 40-80mm) ausgeführt.

Dabei wurden überwiegend gewachsene bindigen Böden als Geschiebelehm (Lg) angetroffen,

die aufgrund der Kornzusammensetzung (hoher Feinkornanteil) „sehr schwach wasserdurch-

lässig“ (n. DIN 18 130, Tab. 1) sind, bzw. als Wassernichtwasserleiter zu bezeichnen sind.

Zwischengelagert sind unterhalb des Oberbodens gewachsene schluffige bis stark schluffige

Fein- bis Grobsande. Die Wasserleitfähigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1 je nach Verunreini-

gungsgrad mit Feinkornanteilen mit „schwach durchlässig“ (10-8 - 10-6 m/s) zu beschreiben

Zum Zeitpunkt der damaligen Feldarbeiten (später Herbst) wurde überwiegend kein Grund-,

Stau- oder Schichtenwasser angetroffen. Lediglich an drei Untersuchungspunkten wurde

eingestautes Wasser, welches ausschließlich aus den z.T. vorhanden eingelagerten dünnen

Sand-Streifen in dem bindigen Geschiebeboden (Nichtwasserleiter) resultiert, angetroffen.

Grundsätzlich wären nach witterungsbedingten Einflüssen bzw. nach intensiven Regenperio-

den temporäre Stauwasserbildungen bei solchen bindigen, sehr schwach wasserdurchlässigen

Bodenhorizonten (Geschiebelehm) tlw. bis an die Geländeoberkante möglich und zu erwar-

ten. Aufgrund einer anzunehmenden guten Evapotranspiration (Pflanzenwasserverbrauch

und Verdunstung) kommt es im o.a. Gebiet zu keinem bzw. sehr geringem sich auf dem

Nichtwasserleiterhorizont aufstauenden Niederschlagwasser.

Ergebnisse des „Ökologischen Gutachtens“

Am 15. August 1978 wurde die Verordnung über das Naturschutzgebiet Stapefelder Moor (s.

Naturschutzkarte, Anlage) ausgesprochen und im Landesnaturschutzbuch dem Schutz des

Reichsnaturschutzgesetz unterstellt (veröffentlicht im Hamburgischen Gesetz- und Verord-

nungsblatt vom 24. August 1978).

Im „Ökologischen Gutachten“ von 1976 sind folgende Erkenntnisse zum Thema Wasserhaus-

halt aufgezeigt:

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Stapelfelder Moores nach dem Ausklingen der Inlandverei-

sung wurde die Geländeoberfläche und die Gesteinsablagerungen dahingehend geprägt, dass

sich eine abflusslose Senke auf einem Niveau von ca. 40m über dem Meeresspiegel gebildet
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hat, dem alles Schmelz- und Regenwasser des Einzugsbereiches, aufgrund der wasserundurch-

lässigen mächtigen Geschiebeböden (Wasserstauer) zufließen konnte.

An der stark verwitterten Geländeoberfläche (Grundmoräne) war allerdings bis ca. 1m Tiefe

ein zügiges, hangabwärts fließendes Wassers möglich. Im Waldbereich, in dem ein Teil des

Wassers versickerte, konnte das Wasser nur langsam abfließen und sammelte sich am tiefsten

Punkt in einer Senke. Die so entstandene ständige Wassernachlieferung und -rückhaltung

bildete einen Weiher und Moor.

Die Entwaldung des Wassereinzugsbereiches führte zu Wasserstandsschwankungen (ca. 1m)

des Weihers. Dadurch kam es im Frühjahr (niederschlagsreiche Zeit) zu sehr hohen Wasser-

ständen und im Sommer aufgrund der geringen Speicherungsmöglichkeit zu niedrigen Was-

serständen. Aus diesem Grund wurde zum Abführen des Wassers der Dypgraben (ausgehend

vom „Weiher/ Moor“ in nordwestliche Richtung) angelegt.

Zum Zeitpunkt der damaligen Erkundungen wurden im Untersuchungsgebiet einige Flächen

landwirtschaftlich betrieben (Roggen und Kartoffeln), die ebenfalls zu Veränderungen der

Wasserstandsschwankungen führten, andere lagen brach und es entwickelten sich Rasenflä-

chen sowie Wälder mit Laubbäumen.

Das Naturschutzgebiet wurde damals als ökologisch besonders wertvoll bezeichnet, da

stehende Gewässer von ca. 1ha Größe im unverbauten Zustand selten geworden, eine

naturnahe Wasserdynamik des Weihers sowie eine Ausprägung der erhaltenen Wasserwech-

selzone vorhanden war. Um diese Wasserversorgung mit Oberflächenwasser zu sichern

wurde vorgeschlagen, eine Pufferzone als Teil des Wassereinzugsgebietes ebenfalls als

Naturschutzgebiet auszuweisen, damit eine mögliche langfristige Grundwassererneuerung

gegeben ist.

Demnach wurde empfohlen und auch später verordnet, nicht nur den Weiher sondern auch

einen Teil seines natürlichen Wassereinzugsgebietes von ca. 20ha Größe als Naturschutz-

denkmal auszuweisen.

Auswirkungen/Fazit

Bei dem im Untersuchungsgebiet in drei von neun Untersuchungspunkten angetroffenen

Wassers, handelt es sich ausschließlich um ein im Bohrloch (DN40mm) eingestautes Wasser

innerhalb des Geschiebebodens. Aufgrund der wasserundurchlässigen Eigenschaften des

Geschiebehorizontes ist grundsätzlich keine Verbindung zu den Wasserständen des Weihers

im Naturschutzgebiet möglich bzw. gegeben.
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Ausweislich der neueren vorliegenden Ergebnisse der Boden- und Grundwasserverhältnisse

aus dem Bereich der geplanten Gewerbeflächen sowie den Erkenntnissen aus dem „Ökologi-

schen Gutachten“ ist jegliches Wasserdargebot aus den geplanten Gewerbeflächen nicht

erkennbar. Das zu erschließende Gebiet wird außerdem gerade nur punktuell im nordöstli-

chen Bereich an das Naturschutzgebiet angrenzen.

Um in dem Naturschutzgebiet die notwendige Wasserversorgung zu gewährleisten und den

natürlichen Grundwasserschwankungsbereich mit zu berücksichtigen wurde dahingehend die

im „Ökologischen Gutachten“ empfohlene Ausdehnung des Naturschutzgebietes auf eine

Fläche von ca. 20ha bereits ausgelegt und abschließend genehmigt; diese Fläche wird von

dem Gewerbegebiet nicht berührt.

Demnach bestehen aus der Sicht des Unterzeichners keine Hinweise, dass die geplante

Erschließung mit Gewerbeflächen das natürliche Wasserdargebot zum Naturschutzgebiet

nachteilig bzw. überhaupt beeinflussen wird und folgerichtig werden keine Bedenken zur

Bebauung der Gewerbeflächen geäußert.
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